
REPUBLIK ÖSTERREICH 
Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales 

GZ 10.306/18-4/96 

An das 
Präsidium des Nationalrates 
in Wien 

b ISN - i-'1/HS 

1010 Wien, den 14. November 1996 
Stubenring 1 
DVR: 0017001 
Telefon: (0222) 711 00 
Telex 111145 oder 111780 
Telefax 7137995 oder 7139311 
P.S.K.Kto.Nr.: 05070.004 
Auskunft: 
Schwab 
Klappe: 6532 
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Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales übermittelt als Beilage 25 Exemplare 

seiner Stellungnahme zum Entwurf eines Doppelbesteuerungsabkommens Öster

reich - Ukraine. 

Beilage 

Für den Bundesminister: 
Brandl 

Fürdi~.~it 
d.er A / : 

~ 
.' 

/ .......... / 

6/SN-79/ME XX. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



REPUBLIK ÖSTERREICH 
Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales 

GZ 10.306718-4/96 

An das 
Bundesministerium für Finanzen 
Himmelpfortgasse 4-8 
1015 Wie n 

1010 Wien, den 14. November 1996 
Stubenring 1 
DVR: 0017001 
Telefon: (0222) 711 00 
Telex 111145 oder 111780 
Telefax 7137995 oder 7139311 
P.S.K.Kto.Nr.: 05070.004 
Auskunft: 
Schwab 
Klappe: 6532 

Betrifft: E;ntwurf eines Doppelbesteuerungsabkommens 
Osterreich - Ukraine 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales nimmt mit Bezug auf das Schreiben 

vom 10. September 1996, GZ 04 4822/5-IV/4/96, zum Entwurf eines Doppelbesteue

rungsabkommens Österreich - Ukraine wie folgt Stellung: 

Zu Artikel 18: 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat auf die Probleme der Quellen

besteuerung von Pensionen bereits mehrfach hingewiesen (zuletzt im Zusammen

hang mit dem Entwurf eines Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Österreich 

und Belarus, GZ 10.306/14-4/96). Um dieses Problem im Verhältnis zur Ukraine zu 

vermeiden, wird angeregt, im Art. 18 Absatz 2 für den Bereich der "staatlichen Pen

sionspläne als Teil des gesetzlichen Sozialversicherungssystems" das ausschließli

che Besteuerungsrecht im Wohnortstaat vorzusehen. 

Zu Artikel 21 : 

In Hinblick auf diese Bestimmung des Abkommens sowie in Hinblick auf die in den 

Versorgungsgesetzen des Bundes (Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 -KOVG, 

Opferfürsorgegesetz - OFG, Heeresversorgungsgesetz - HVG, Bundespflegegeld

gesetz - BPGG, Verbrechensopfergesetz - VOG, Impfschadengesetz, Kleinrentner

gesetz) bestehende Einkommensteuerfreiheit sollte im Abkommen gewährleistet 

werden, daß sämtliche Personen, die in der Ukraine ansässig sind und eine der-
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artige einkommensteuerfreie Leistung beziehen, hinsichtlich dieser nicht einer allen

falls nach ukrainischem Recht bestehenden Einkommenssteuerpflicht unterworfen 

werden. 

25 Exemplare dieser Stellungnahme werden unter einem dem Präsidium des Natio

nalrates übermittelt. 

Für die Richtigkeit 
der Auslffi1igung: 
v_.· / \ . 
r,-/~ 

\ 

Für den Bundesminister: 
Brandl 
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